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A n fra 9 e 

der Abgeordneten REGENSBURGER \4LH3EY< U.\~HD)Ft~ t2 ~:'i?ll"jFL yVr. 
und Genossen . t . I ä:\Elf t:r{ 
an den Bundesminister für Landesverteidigung '0..... " 
betreffend Neuregelungder Bezüge des KaderpEtrsonal 
Bundesheeres . 

In einem Erlaß des Bundesministeriums für Landesverteidigung 

betreffend den freiwillig verlängerten Grundwehrdienst wird 

ausdrücklich darauf verwiesen, daß die Zahl der zum freiwillig 

verlängerten Grundwehrdienst heranziehbaren Wehrdienstpflichtigen 

nicht an den Dienstpostenplan gebunden ist und mitgeteilt, daß 

dem Kaderpersonal auf allfällige Anfragen zugesichert werden kann, 

es sei beabsichtigt, dessen Bezüge in absehbarer Zeit unter Be-" 

dachtnahme auf die den Wehrpflichtigen im freiwillig verlängerten 

Grundwehrdienst zustehenden Gebühren zu regulieren. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes­

minister' für Landedesverteidigung die 

An fra 9 e : 

In \velcher Weise und auf Grund welcher gesetzlicher Bestimmungen 

die Bezüge des Kaderpersonals des Bundesheeres neu geregelt werden 

sollen? 
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